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Vollzug des Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG) i.d.F. der Bek. vom 17. Mai 

2013 (BGBl. I S. 3753), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. November 

2014 (BGBl. I S. 1740); 

 

Antrag nach § 4 BImSchG auf Erteilung einer Genehmigung zur Errichtung und zum 

Betrieb einer Anlage zur Zwischenlagerung von teerhaltigen Straßenaufbruchs in einer 

Lagerhalle durch die Fa. Max Streicher GmbH & Co. KG aA, Schwaigerbreite 17, 

94469 Deggendorf, für den Standort in 94265 Patersdorf, Wildtierstraße 17, auf der Fl.-

Nr. 1071 der Gemarkung Patersdorf 
 

 

B e k a n n t m a c h u n g  
 

Die Firma Fa. Max Streicher GmbH & Co. KG aA betreibt auf dem Gelände der geplanten 

Nutzung eine Asphaltmischanlage. Hierzu sind bereits Lagerflächen für Sand, Kies, Splitte 

und Ausbauasphalt vorhanden. 

Nunmehr plant die Firma Fa. Max Streicher GmbH & Co. KG aA auf einem Teil der vorhan-

denen Lagerfläche eine Lagerhalle zu errichten und künftig teerhaltigen Straßenaufbruch bis 

zum Weitertransport zwischenzulagern. 
 

Bei der Anlage handelt sich nach § 3 der 4. BImSchV (Verordnung über genehmigungsbe-

dürftige Anlagen i.d.F. vom 02.05.2013 (BGBl. I S. 973) um eine Anlage gem. Art. 10 der 

Richtlinie 2010/75/EU (IE-Richtlinie), vgl. Nr. 8.12.1.1, Spalte d) des Anhangs 1 zur 4. BIm-

SchV, Kennzeichnung Buchstabe E.  

Für diese Anlage ist nach § 2 der 4. BImSchV ein förmliches Genehmigungsverfahren mit 

Öffentlichkeitsbeteiligung durchzuführen. 
 

Am 14.12.2015 hat die Firma Fa. Max Streicher GmbH & Co. KG aA die Erteilung einer Ge-

nehmigung zur Errichtung und zum Betrieb einer Anlage zur Zwischenlagerung von teerhalti-

gen Straßenaufbruchs in einer Lagerhalle gem. § 4 BImSchG beantragt. 
 

Die Anlagenbeschreibung ist gem. Anhang 1 der 4. BImSchV gem. Nr. 8.12.1.1, Buchstabe G 

mit Zusatz E wie folgt abgefasst: 
 

„Anlage zur zeitweiligen Lagerung von [….] gefährlichen Abfällen mit einer Gesamtla-

gerkapazität von 50 Tonnen oder mehr.“ 
 

 

Die Inbetriebnahme der Anlage ist für April 2016 vorgesehen.  
 

Der Antrag nach § 4 BImSchG ist nach § 2 der 4. BImSchV und der o.g. Nummer des An-

hang 1 zur 4. BImSchV im förmlichen Verfahren zu genehmigen. 
 

Das Vorhaben wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 Satz 1 BImSchG i.V.m. § 8 Abs. 1 der 9. 

BImSchV (Verordnung über das Genehmigungsverfahren i.d.F. vom 02.05.2013 (BGBl. I S. 

973) i.V.m. Art. 73 Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) öffentlich be-

kannt gemacht.  
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Der Antrag und die Unterlagen der Antragstellerin für das Vorhaben liegen in der Zeit 

 

von Montag, 18.01.2016 bis Mittwoch 17.02.2016 
 

 beim Landratsamt Regen, Poschetsrieder Str. 16, 94209 Regen, Zimmer 222 

 in der Gemeinde Patersdorf, Martinsplatz 10, 94265 Patersdorf 

 

während der allgemeinen Dienststunden zur Einsichtnahme aus. 

 

Hinweis nach Art. 27a Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz: 

 

Zusätzlich können dieAntragsunterlagen im Internet unter www.landkreis-regen.de der 

Rubrik „Bekanntmachungen“ eingesehen werden. Maßgeblich sind aber die amtliche Be-

kanntmachung und die ausgelegten Unterlagen in Papierform. 

 

Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, kann bis spätestens zwei Wochen 

nach Ablauf der Auslegungsfrist (= bis zum 02.Februar 2016) schriftlich oder zur Nieder-

schrift beim Landratsamt Regen, Poschetsrieder Str. 16, 94209 Regen oder bei der Gemeinde 

Patersdorf, Martinsplatz 10, 94265 Patersdorf Einwendungen gegen das Vorhaben erheben. 

Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind alle Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf be-

sonderen privatrechtlichen Titeln beruhen. 

 

Hinweis: 

Die Erhebung von Einwendungen oder die Abgabe der Stellungnahme einer Vereinigung 

i.S.d. Art.74 Abs. 4 Satz 5 Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz in elektronischer Form 

(z.B. per e-mail) ist unzulässig. 
 

Die Einwendungen sind der Antragstellerin und den betroffenen Behörden bekannt zu geben. 

Auf Verlangen des Einwenders werden dessen Name und Anschrift vor der Bekanntgabe sei-

ner Einwendungen unkenntlich gemacht, wenn diese zur ordnungsgemäßen Durchführung des 

Genehmigungsverfahrens nicht erforderlich sind. (§ 12 Abs. 2 der 9. BImSchV). 

 

Nach Ablauf der Einwendungsfrist entscheidet die Genehmigungsbehörde unter Berücksich-

tigung von § 14 der 9. BImSchV, ob ein Erörterungstermin durchgeführt wird (§ 10 Abs. 6 

BImSchG, § 12 Abs. 1 Satz 2 der 9. BImSchV). Die Betroffenen werden vom Wegfall oder 

Verlegung des Erörterungstermins unterrichtet. 

 

Sollte die Ausübung pflichtgemäßen Ermessens durch die Genehmigungsbehörde ergeben, 

dass es geboten ist, die rechtzeitig gegen das Vorhaben erhobenen Einwendungen mit der 

Antragstellerin und denjenigen, die Einwendungen erhoben haben, zu erörtern, wird ein  
 

Erörterungstermin für Mittwoch, 16.03.2016, 14.00Uhr 
 

im Landratsamt Regen, Poschetsrieder Str. 16, 94209 Regen, Besprechungsraum  „Hildes-

heim I“, bestimmt. 

Diejenigen Personen, die Einwendungen erhoben haben, können vom Erörterungstermin 

durch öffentliche Bekanntmachung benachrichtigt werden. 

 

 

 

 

http://www.landkreis-regen.de/files/smfiledata/1/1/0/8/7/5/Antragsunterlagen-Max-Streicher-GmbH--CoKG-Materiallager-.pdf
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Es wird darauf hingewiesen, dass die formgerecht erhobenen Einwendungen auch bei Aus-

bleiben der Antragstellerin oder von Personen, die Einwendungen erhoben haben, erörtert 

werden können. 

 

Die Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen kann durch öffentliche Bekanntma-

chung ersetzt werden, wenn mehr als 50 Benachrichtigungen oder Zustellungen vorzunehmen 

sind. 

 

Regen, 14.01.2016 

LANDRATSAMT 

 

gez. 

K r a u s 

Oberregierungsrat 
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Kraftloserklärung von Sparkassenbüchern  

 

 

 

Folgende (s) aufgebotene Sparkassenbuch/Sparkassenbücher der Sparkasse Regen-Viechtach 

wird/werden hiermit für kraftlos erklärt. 

 

 

Sparkassenbuch-

Nr.: 

Tag der Veröffent-

lichung: 

Mitteilungsdatum: gez.: 

3115626073 22.09.2015 28.12.2015 Pöhn; Hentschel 

3116058219 23.09.2015 28.12.2015 Pöhn; Hentschel 

3005772904 06.10.2015 11.01.2016 Pöhn; Hentschel 

    

 

 

 

 

 

Sparkasse Regen-Viechtach 

 


